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(54) Fahrgeschäft, insbesondere Achterbahn

(57) Ein Fahrgeschäft, insbesondere eine Achter-
bahn, umfasst eine Fahrstrecke, und wenigstens einen
entlang der Fahrstrecke bewegbares Fahrzeug. Das
Fahrzeug weist wenigstens eine Einrichtung zur Erzeu-
gung visueller Eindrücke aufweist, die die Realitätswahr-
nehmung verändern. Vorzugsweise ist die Einrichtung
zur Erzeugung visueller Eindrücke zur Erweiterung der
Realitätswahrnehmung ausgebildet, d.h. die Einrichtung

erzeugt visuelle Eindrücke, die die (visuelle) Realitäts-
wahrnehmung erweitern. Die sogenannte Augmented
Reality ist eine in der Regel computergestützte Erweite-
rung der Realitätswahrnehmung. Dabei werden mittels
der Einrichtung visuelle Zusatzeindrücke (Bilder, Filme,
Informationen, Darstellungen) eingespielt, der Blick in
die Realität bleibt jedoch erhalten.
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Beschreibung

GEGENSTAND DER ERFINDUNG

�[0001] Die Erfindung betrifft ein Fahrgeschäft, insbe-
sondere eine Achterbahn, umfassend eine Fahrstrecke,
und wenigstens einen entlang der Fahrstrecke beweg-
bares Fahrzeug.

STAND DER TECHNIK

�[0002] Achterbahnen mit vielfältigen Fahrfiguren sind
bekannt. Herkömmliche Achterbahnen umfassen eine
Fahrstrecke, die durch ein Schienensystem definiert ist.
Die Fahrzeuge werden in der Regel, beispielsweise als
Züge angeordnet, auf den Schienen entlang der Fahr-
strecke bewegt. Um den Anreiz einer Achterbahn beim
Publikum aufrecht zu erhalten bzw. zu erhöhen, werden
laufend neue Fahrfiguren kreiert und integriert.
�[0003] Da diesem Vorgehen jedoch Grenzen gesetzt
sind, werden in immer höherem Maße Achterbahnen mit
bestimmten Themen entwickelt, beispielsweise in Anleh-
nung an Filme. Dabei wird die Achterbahn in eine Art
Kulisse, evtl. mit Spezialeffekten, integriert. Auf diese
Weise erhält die Achterbahn ein für sie typisches, cha-
rakteristisches Aussehen.
�[0004] Um zur Steigerung des Fahrerlebnisses auch
visuelle Effekte zu vermitteln, werden die Fahrzeuge
auch mit Monitoren ausgerüstet. Beispielsweise können
Monitore vorgesehen sein, die vor jeden Fahrgast her-
untergeklappt werden können, und die während der
Fahrt einen zu den durch die Achterbahnfahrt verursach-
ten Beschleunigungen und Kräften passenden Film zei-
gen. Damit kann zum Beispiel der Eindruck hervorgeru-
fen werden, die Fahrt fände auf einem fernen Planeten
statt.
�[0005] Der Nachteil einer solchen Vorrichtung besteht
darin, dass wesentliche Eindrücke der Achterbahnfahrt
verloren gehen wie z.B. der virtuell so nie darstellbare,
reale Höheneindruck.

AUFGABE DER ERFINDUNG

�[0006] Ausgehend davon besteht die Aufgabe der vor-
liegenden Erfindung darin, eine Achterbahn bereit zu
stellen, die ein attraktiveres Fahrerlebnis vermittelt.

TECHNISCHE LÖSUNG

�[0007] Diese Aufgabe wird gelöst durch die Bereitstel-
lung eines Fahrgeschäfts gemäß dem Anspruch 1. Spe-
zielle Ausführungsformen der Erfindung ergeben sich
aus den Merkmalen der abhängigen Ansprüche.
�[0008] Ein erfindungsgemäßes Fahrgeschäft, insbe-
sondere eine Achterbahn, umfasst eine Fahrstrecke, und
wenigstens einen entlang der Fahrstrecke bewegbares
Fahrzeug. Das Fahrzeug weist wenigstens eine Einrich-
tung zur Erzeugung visueller Eindrücke aufweist, die die

Realitätswahrnehmung verändern.
�[0009] Vorzugsweise ist die Einrichtung zur Erzeu-
gung visueller Eindrücke zur Erweiterung der Realitäts-
wahrnehmung ausgebildet, d.h. die Einrichtung erzeugt
visuelle Eindrücke, die die (visuelle) Realitätswahrneh-
mung erweitern. Die sogenannte Augmented Reality
(AR, dt.: Erweiterte Realität) ist eine in der Regel com-
putergestützte Erweiterung der Realitätswahrnehmung.
Dabei werden mittels der Einrichtung visuelle Zusatzein-
drücke (Bilder, Filme, Informationen, Darstellungen) ein-
gespielt, der Blick in die Realität bleibt jedoch erhalten.
So können beispielsweise bei einer Achterbahnfahrt an
bestimmten Stellen Steinschlag oder entgegenkommen-
de Pfeile eingespielt werden.
�[0010] Insbesondere kann die Einrichtung zur visuel-
len Entfernung bzw. Auslöschung optisch wahrnehmba-
rer Eindrücke ausgebildet sein. Dadurch wird die Reali-
tätswahrnehmung vermindert. Durch Einsatz dieser so-
genannten Diminished Reality (DR) wird werden be-
stimmte reale Objekte aus der Wahrnehmung des Fahr-
gastes ausgeblendet. Damit könnten z.B. während der
Fahrt plötzlich die Schienen vor dem Wagen verschwin-
den oder einen gerade befahrenen Turm einstürzen las-
sen. Die durch die DR entfernten Teile der realen Um-
gebung werden vorzugsweise durch sinnvolle Einblen-
dungen ersetzt bzw. ergänzt.
�[0011] Die Einrichtung kann sowohl zur Erzeugung vi-
sueller Eindrücke zur Erweiterung der Realitätswahrneh-
mung ausgebildet sein, als auch zur visuellen Entfernung
bzw. Auslöschung optisch wahrnehmbarer Eindrücke.
Dies bedeutet, dass Augmented Reality und Diminished
Reality kombiniert eingesetzt werden können. So kann
die visuell wahrgenommene Realität verändert werden.
�[0012] Die Einrichtung kann ein wenigstens teilweise
transparentes Element aufweisen, durch das der Fahr-
gast hindurch sieht. Das Element kann ein Schirm, eine
Scheibe, die vor dem Fahrgast angeordnet ist, oder eine
Brille sein, die wenigstens teilweise transparent oder se-
mi- �transparent sein können. Der Fahrgast sieht somit
das Bild der optischen Realität in seinem Seefeld. Dar-
über hinaus werden erfindungsgemäß zusätzliche opti-
sche Effekte eingespielt, die das Bild ergänzen (AR). In
der DR können zusätzliche optische Effekte eingespielt
werden, die einen Teil der optisch wahrnehmbaren Rea-
lität so ergänzen, dass einzelne Bildausschnitte verän-
dert oder unsichtbar gemacht werden. Die Einrichtung
kann also Mittel zum Einspiegeln bzw. Einspielen opti-
scher Effekte zusätzlich zur durch das transparente Ele-
ment wahrgenommenen Realität aufweisen. Beim Ein-
satz eines transparenten Elements spricht man von Op-
tical See Through (OST).
�[0013] Der Schirm oder die Brille können auch nicht
transparent sein. In diesem Fall wird das Bild der opti-
schen Realität im aktuellen Sehfeld beispielsweise von
einer Kamera aufgenommen, die AR Effekte per Com-
puter eingespielt bzw. eingemischt und das Gesamtbild
auf dem Element, z.B. einem Monitor, eingespielt. Die
Einrichtung kann demnach wenigstens Element aufwei-
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sen, auf dem das von einem Aufnahmegerät aufgenom-
mene Bild der vom Fahrzeug aus wahrnehmbaren opti-
schen Realität abgebildet wird. In diesem Fall spricht
man von Video See Through (VST).
�[0014] Vorzugsweise kann die Einrichtung wenigstens
eine Projektionsvorrichtung zur Projektion optisch wahr-
nehmbarer Eindrücke auf das Element aufweisen. Mit
Hilfe der Projektionsvorrichtung können Zusatzbilder auf
das Element projiziert werden.
�[0015] In einer bevorzugten Ausführungsform der Er-
findung ist das Element als Schirm ausgebildet, der vor
dem Fahrgast angeordnet ist. Der Schirm kann transpa-
rent oder beispielsweise als Monitor ausgebildet sein.
�[0016] Insbesondere kann das Element beweglich am
Fahrzeug angeordnet sein. Es kann somit in beliebiger
Weise in das und aus dem Sichtfeld des Fahrgastes ge-
bracht werden. So kann eine Scheibe vorgesehen sein,
die heruntergeklappt werden kann.
�[0017] Insbesondere kann das Element als Brille aus-
gebildet sein, die der Fahrgast vor der Fahrt aufsetzt.
Diese kann mit transparenten Gläsern (OST) oder nicht
transparenten Abdeckungen (VST) ausgebildet sein.
�[0018] Das Element kann als wenigstens teilweise
transparente Brille ausgebildet sein, durch die hindurch
ein Fahrgast eine erweiterte Realität und/�oder eine re-
duzierte Realität wahrnimmt.
�[0019] Insbesondere kann die Einrichtung derart aus-
gebildet sein, dass ein von einem Aufnahmegerät, ins-
besondere in Abhängigkeit von der Position und/�oder
Ausrichtung der Brille, aufgenommenes Bild der opti-
schen Realität auf der Innenseite der Brille abgebildet
wird.
�[0020] Insbesondere umfasst das Fahrgeschäft we-
nigstens einen Sensor zur Positionsermittlung des Fahr-
zeugs entlang der Fahrstrecke. Das eingespielte Bild
bzw. die eingespielten optischen Effekte (AR und/ �oder
DR) können in Abhängigkeit von der Position des Fahr-
zeugs entlang der Strecke eingespielt werden. Somit
kann die Einspielung der Effekte gesteuert erfolgen. Es
können Sensoren vorgesehen sein, die sich an den ent-
sprechenden Stellen im Streckenverlauf befinden. Diese
melden, wenn das Fahrzeug vorbeifährt. Dadurch kann
gewährleistet werden, dass abhängig von der Position
des Fahrzeugs im Streckenverlauf entsprechende Bilder
projiziert werden.
�[0021] Das Fahrgeschäft kann Mittel zur Erzeugung
akustischer Effekte aufweisen. Durch zusätzliches Ein-
spielen akustischer Effekte (z.B. ein heranschwebender
Drache brüllt) wird die Sinnestäuschung gesteigert bzw.
untermalt werden.
�[0022] Insgesamt können mittels der Erfindung ohne
Verlust der möglichen Erlebnisarten einer Achterbahn
noch weitere das Gesamterlebnis steigernde Eindrücke
hinzugefügt werden. Damit werden die Vorteile von Si-
mulatoren und von Achterbahn kombiniert und zu einer
neuen, einzigartigen Erfahrung zusammengefügt.
�[0023] Sämtliche der beschriebenen Merkmale sollen
im Rahmen dieser Erfindung ohne weiteres mit allen an-

deren beschriebenen Merkmalen kombiniert werden
können.

Patentansprüche

1. Fahrgeschäft, insbesondere Achterbahn, umfas-
send eine Fahrstrecke, und wenigstens einen ent-
lang der Fahrstrecke bewegbares Fahrzeug, da-
durch gekennzeichnet, dass das Fahrzeug wenig-
stens eine Einrichtung zur Erzeugung visueller Ein-
drücke aufweist, die die Realitätswahrnehmung ver-
ändern.

2. Fahrgeschäft nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass
die Einrichtung zur Erzeugung visueller Eindrücke
zur Erweiterung der Realitätswahrnehmung ausge-
bildet ist.

3. Fahrgeschäft nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass
die Einrichtung zur visuellen Entfernung bzw. Aus-
löschung optisch wahrnehmbarer Eindrücke ausge-
bildet ist.

4. Fahrgeschäft nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
die Einrichtung sowohl zur Erzeugung visueller Ein-
drücke zur Erweiterung der Realitätswahrnehmung
ausgebildet ist, als auch zur visuellen Entfernung
bzw. Auslöschung optisch wahrnehmbarer Eindrük-
ke.

5. Fahrgeschäft nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
die Einrichtung ein wenigstens teilweise transparen-
tes Element aufweist, durch das der Fahrgast hin-
durch sieht.

6. Fahrgeschäft nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
die Einrichtung wenigstens Element aufweist, auf
dem das von einem Aufnahmegerät aufgenommene
Bild der vom Fahrzeug aus wahrnehmbaren opti-
schen Realität abgebildet wird.

7. Fahrgeschäft nach einem der Ansprüche 5 oder 6,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Einrichtung wenigstens eine Projektionsvorrich-
tung zur Projektion optisch wahrnehmbarer Eindrük-
ke auf das Element aufweist.

8. Fahrgeschäft nach einem der Ansprüche 5 bis 7, da-
durch gekennzeichnet, dass
das Element als Schirm ausgebildet vor dem Fahr-
gast angeordnet ist.
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9. Fahrgeschäft nach Anspruch 8, dadurch gekenn-
zeichnet, dass
das Element beweglich am Fahrzeug angeordnet ist.

10. Fahrgeschäft nach einem der Ansprüche 5 bis 9, da-
durch gekennzeichnet, dass
das Element als Brille ausgebildet ist.

11. Fahrgeschäft nach Anspruch 10, dadurch gekenn-
zeichnet, dass
das Element als wenigstens teilweise transparente
Brille ausgebildet ist, durch die hindurch ein Fahrgast
eine erweiterte Realität und/�oder eine reduzierte
Realität wahrnimmt.

12. Fahrgeschäft nach Anspruch 10, dadurch gekenn-
zeichnet, dass
die Einrichtung derart ausgebildet ist, dass ein von
einem Aufnahmegerät, insbesondere in Abhängig-
keit von der Position und/�oder Ausrichtung der Brille,
aufgenommenes Bild der optischen Realität auf der
Innenseite der Brille abgebildet wird.

13. Fahrgeschäft nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das
Fahrgeschäft wenigstens einen Sensor zur Positi-
onsermittlung des Fahrzeugs entlang der Fahrstrek-
ke umfasst.

14. Fahrgeschäft nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
das Fahrgeschäft Mittel zur Erzeugung akustischer
Effekte aufweist.

Geänderte Patentansprüche gemäss Regel 137 �(2)
EPÜ.

1. Fahrgeschäft, insbesondere Achterbahn, umfas-
send eine Fahrstrecke, und wenigstens ein entlang
der Fahrstrecke bewegbares Fahrzeug, wobei das
Fahrgeschäft ein Element aufweist, auf dem ein auf-
genommenes Bild abgebildet wird, dadurch ge-
kennzeichnet, dass
das Fahrgeschäft wenigstens ein Aufnahmegerät
zur Aufnahme der vom Fahrzeug aus wahrnehmba-
ren optischen Realität aufweist, und das Fahrzeug
wenigstens eine Einrichtung zur Erzeugung visueller
Eindrücke aufweist, die die Realitätswahrnehmung
verändern, wobei die Einrichtung derart ausgebildet
ist, dass auf dem Element ein Gesamtbild umfas-
send das von dem Aufnahmegerät aufgenommene
Bild und von der Einrichtung erzeugte und einge-
spielte bzw. eingemischte visuelle Zusatzeindrücke
abgebildet wird.

2. Fahrgeschäft nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass

die Einrichtung zur Erzeugung visueller Eindrücke
zur Erweiterung der Realitätswahrnehmung ausge-
bildet ist.

3. Fahrgeschäft nach Anspruch 1 oder 2, dadurch
gekennzeichnet, dass
die Einrichtung zur visuellen Entfernung bzw. Aus-
löschung optisch wahrnehmbarer Eindrücke ausge-
bildet ist.

4. Fahrgeschäft nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
die Einrichtung sowohl zur Erzeugung visueller Ein-
drücke zur Erweiterung der Realitätswahrnehmung
ausgebildet ist, als auch zur visuellen Entfernung
bzw. Auslöschung optisch wahrnehmbarer Eindrük-
ke.

5. Fahrgeschäft nach einem der Ansprüche 5 bis 7,
dadurch gekennzeichnet, dass
das Element als Schirm ausgebildet vor dem Fahr-
gast angeordnet ist.

6. Fahrgeschäft nach Anspruch 8, dadurch ge-
kennzeichnet, dass
das Element beweglich am Fahrzeug angeordnet ist.

7. Fahrgeschäft nach einem der Ansprüche 5 bis 9,
dadurch gekennzeichnet, dass
das Element als Brille ausgebildet ist.

8. Fahrgeschäft nach Anspruch 10, dadurch ge-
kennzeichnet, dass
die Einrichtung derart ausgebildet ist, dass ein von
einem Aufnahmegerät, insbesondere in Abhängig-
keit von der Position und/�oder Ausrichtung der Brille,
aufgenommenes Bild der optischen Realität auf der
Innenseite der Brille abgebildet wird.

9. Fahrgeschäft nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das
Fahrgeschäft wenigstens einen Sensor zur Positi-
onsermittlung des Fahrzeugs entlang der Fahrstrek-
ke umfasst.

10. Fahrgeschäft nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
das Fahrgeschäft Mittel zur Erzeugung akustischer
Effekte aufweist.
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